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In den vergangenen Monaten wurde in Medienberichten immer wieder über Missstände im 
Taxigewerbe und insbesondere tiefe Löhne, immer mehr Taxis und schlechte 
Arbeitsbedingungen berichtet. In diesem Zusammenhang stellen sich folgende Fragen zu 
den Arbeitsbedingungen und deren Folgen für die Gesundheit der Taxifahrenden: 

1. Taxifahrer haben einen durchschnittlichen Stundenlohn von 15.- brutto. Um auf einen 
Lohn von 4000.- zu kommen bedeutet dies eine Wochenarbeitszeit von rund 60 
Stunden. Das Arbeitsgesetz verbietet grundsätzlich solche Wochenarbeitszeiten. Sind 
dem Regierungsrat diese Missstände bewusst und welche Massnahmen werden 
dagegen unternommen? 

2. Den Taxifahrenden stehen heute nur begrenzt Toiletten zur Verfügung. Sieht der 
Regierungsrat eine Möglichkeit, die Toilettensituation der Taxifahrenden zu 
verbessern, so dass die Chauffeure die gleichen Toiletten nutzen dürfen, die auch den 
BVB-Chauffeuren zur Verfügung stehen? 

3. Die bereits angesprochenen langen Arbeits- und Präsenzzeiten der Taxichauffeure 
sind gesundheitsgefährdend. Inwiefern und wie oft werden die Ruhezeiten von Seiten 
Verwaltung kontrolliert? 

4. Auf Grund der schlechten Einkommenssituation nehmen die Taxichauffeure oftmals 
lange Nächte (höhere Tarife) und damit verbunden langes Sitzen in schlechter Position 
und Kälte in Kauf. Bei z.B. lndustrieschichtarbeitenden müssen laut Gesetz 
regelmässig Gesundheitschecks durchgeführt werden sowie Massnahmen zur 
Gesundheitsförderung vorgesehen werden. Warum werden im Taxigewerbe nicht 
ähnliche Gesundheitschecks und Kontrollen durchgeführt, die zu einer Verbesserung 
der Gesundheitssituation der Chauffeure beitragen würden? 
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